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§ 1 GSchG Persönliche
Voraussetzungen der Berufung

 GSchG - Geschworenen- und Schöffengesetz 1990

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.09.2017

1. (1)Das Amt eines Geschworenen oder Schöffen ist ein Ehrenamt; seine Ausübung ist Mitwirkung des Volkes an

der Rechtsprechung und in der demokratischen Republik Österreich allgemeine Bürgerpflicht.

2. (2)Zum Amt eines Geschworenen oder Schöffen sind österreichische Staatsbürger zu berufen, die zu Beginn des

ersten Jahres, in dem sie tätig sein sollen, das 25., nicht aber das 65. Lebensjahr vollendet haben.
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